
SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

TEIL 8 - TEXT 

zum Bebauungsplan 23.08.02 - Roggenhorst /Stiegkoppel - (2. Änderung) 

Fassung vom 23.12.1997 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

ln den Baugebieten sind Einzelhandelsbetriebe nur zur Versorgung des Gebietes 
und sonstige Einzelhandelsbetriebe nur in räumlicher und funktionaler Verbin
dung mit Herstellungs-, Wartungs- und Reparaturbetrieben bis jeweils max. 200 
m2 BGF zulässig. Diese Begrenzung gilt nicht für Kraftfahrzeugbetriebe. 
(§ 1 (4) BauNVO) 
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BAULEITPLANUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

Bebauungsplan 23.08.00- Roggenhorst I Stiegkoppel -

TEIL B- TEXT-
- Neufassunq gemäß Vorlage vom 08.10.1987 -

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung(§ 9 (1) BBauG i.V. mit§ 17 BauNVO) 

1.1 Höhen baulicher Anlagen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden nach § 9 (1) Zi ff. 1 und 
(2) BBauG in Verbindung mit § 16 BauNVO folgende maximalen Bauhöhen 
festgesetzt: 
FH-Firsthöhe max. 14 m gemessen über der Höhe der Fahrbahn des 
zugehörigen Straßenabschnittes. 

1.2 Von der maximal zugelassenen Gebäudehöhe können für Silos, Hochlager und 
sonstige Spezialgebäude Ausnahmen zugelassen werden, wenn diese Anlagen 
lediglich einen untergeordneten Teil (bis 20 %) d'er Betriebsfläche einnehmen 
(§ 31 (1) BBauG); dann F- H (Firsthöhe) max. 17 m. 

2. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (I) 2 BBauG, § 22 BauNVO) 

2.1 In der festgesetzten abweichenden Bauweise gelten die Grenzabstände der 
offenen Bauweise; Baulängen von mehr als 50 m sind zulässig. 

2.2 

3. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze 

3.1 Nebenanlagen 

Im gesamten Geltungsbereich sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Einfriedigungen, genehmigungsfreie Gebäude, 
Ausstellungsvitrinen bis zu einer Grundfläche von maximal 2 m 2 und einer 
Höhe von 3 m, sowie Firmen- und Hinweisschilder bis zu einer Größe von 
1 m 2 (§ 14 (1) BauNVO). 

Auf den nicht überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung "-L-" 
(Lagerplätze) sind als Nebenanlagen nur Lagerplätze ("Ste ~ " sh. unter 
Pkt. 3.2) zulässig(§ 14 (I) BauNVO). ~'Ji~[':~~~ ~ 

3.2 Garagen und Stellplätze (§ 9 (1) 4 BBauG und § ~2 (6) f:::.~?!JiLy.; 
i ,,.. .. .. ~; 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen i ~~iej:i·~·' der . ii;-;:J:tA ~ 
.8 i' • 'V 
~~~..!dtt:: '/.... ,,; 

'""-- .. ____ ..• { 



Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze 
Stellplätze nicht zulässig. 

Stellplätze verwendet 
gewahrt bleiben. 

Auf den nicht überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung 
(Lag~rplätze) ~ind nur offene Stellplätze zulässig. 

4. Flächen, die von der Bebauunq freizuhalten sind und ihre Nutzung 
(§ 9 (I) 10 BBauG) 

4.1 In den in der Planzeichnung eingetragenen Sichtflächen sind Nebenanlagen 
und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO, Einfriedigungen, Hecken und 
Strauchwerk nur bis zu einer Höhe von 0, 70 m über F- ahrbahnoberkante 
zulässig. 

5. Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 (I) 24 BBauG) 

5.1 Einschränkung der Art der baulichen Nutzung(§ 1 (4) BauNVO) 

In den GI-Gebieten sind nur Betriebe zugelassen, die in der nachstehenden 
Abstandsliste in den Abstandsklassen VI (300 m) bis VIII (100 m) aufgeführt 
sind. 
Gemeint ist der Abstand zwischen der jeweiligen Betriebsgrundstücksgrenze 
und der nächstgelegenen zu schützenden Wohnnutzung in den Wohnqebieten. 

A~ .AbaWDd 
klUM inm 

VI 300 

Ud. 
Nr. 

72 

73 
74 
75 
715 

71 

71 

lntensivtierhaltunJ, ~it nicht pllehmicunppfiichtie nach BlmSc:hG, aber 
mehr als 5000 Stück Muqeßüpl wwlloder Le1eheDMn oder 300 Sch-ine 
Steillbrücbe, Toll• v.Dd Lebmcnabn 
Anlacen zum Mahleil oder BUUieD voll ToD. Schiefer und P.rUt 
Steinmablwerke, -sqereien. ·ICbleifereieD, -polierereien 
Gewinn!.lftl uncl AufbereitWll YOD SaDd, Bims uncl Ki .. (ohne f1ußkieqewill· 
nun1) 
Anlacea ZWD Mahlen VOll Zemeat und aementälullichell BiDdemittala IOWie von 
Schlacken 
Anlacen zur Hemellulll VOll Zleplei· und Ulderen pobkerambchen Eneucnil· 
sen, von Grobat.einzeuc lür Gewerbe uDd Laadwinlchaft 10wie VOll feuer- uncl 
säurefeiteil Keramikerzeucniuell 



Abstands- Abstand 
klasse 1n m 

'. ~-··· 

Ud. 
Nr. Betnebsart 

71J Anlaaen :tur Herstelluni von Betonlormsteanen und Betonlel"ti(teilen in ,... 
schlossenen Hallen(") 

. 80 Anlaaen :tur Herstelluni von Terruzowaren (") 

81 Anlagen zur Herstelluni von Kalksaru:l- und Gasbetonsteinen 

82 Anlaaen :tur Herstelluni von Bimsbaust.einen, -isolier- und -Ieichtbauplatten 

83 Anlaaen :tur Herst.elluna von Asbest:tement und Asbestwaren 
84 Fernheukraftwerke ab 800 GJ/h (") 

85 GaseruuguncMDlacen 

88 Gasverdichterstauonen für Fem1eituncen (") 
87 Stran11Uß- und F1ämman1 ... n 
88 Preßwerke (") 

aa St.ab· und Präz.iaionarohniehereien. Drahtzieherelen (") 

90 Anlaaen zur Herstelluni von Bolun. Nägeln. Nieten. Schrauben. Ku1eln oder 
ähnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten (") 

II 1 Eisen- und Temperliellereien bis 8 t Schmel:tleistunl 

n Metallhalbzeuperke, Met.alldrahtziehereien (ohne Leichtmetalle)(") 
93 Met&ll&iellereien 

114 

95 

Schwermaschinenbau 

Anlaaen zur Herstellune von Akkumulatoren und Batterien 
96 Verzmkuncsanlaaen 

97 Emaillieranlacen 

98 Anlagen zur Altölrecenerierun1 

gg Anlagen zur Herstelluni von anorcanischen Picmenten 

100 Anlacen der pharmauutischen Industrie auf rein pflanzlicher Basis 

101 Kunst.stoff·Schäumun1sanlacen 
102 Anlagen zur Herstellung von Gelatine 

103 Lackfabriken 

104 Fabriken zur Herstelluni von Seifen und Waschmitteln, Industrie- und sonstigen 
Reinigungsmitteln 

lOS Anlagen zum Tränken und Beschichten mit Bitumen 

106 Anlagen zum Beschichten und Tränken mit Kunststoffen ohne Verwendung von 
Phenolharzen (keine Kunst.stoffbeläge) 

107 Anlagen zur Herstellung von Gummiwaren 

108 Fabriken zur Herstelluna von Reifen (einschließlich Runderneuerun1) und Gum
miförderbändern 

109 Porzellan- und Feinkeramikwerke 

110 Säce-. Furnier· und Schälwerke 

111 

112 

113 

Holzimprä1nieranlacen unter Verwenduni von Salzen 

Anla1en zur Herstelluni von Bauelementen und in Serien gefertigten Holzbau· 
ten 

Fabriken zur Herstellung von Polsterlestellen 

114 Holzmehlfabriken 

115 

116 

117 

Fabriken zum Furnieren. Beschichten und Lackieren von Holz 

Papierfabriken (ohne Zelluloseherst.ellunl) ohne Holuchliff 
Weilpappenfabriken (") 

118 Rot.ationadnlckereien 

1111 Lederfabriken 

120 Anla1en zur Textilveredeluna (z. B. Bleichereien. Färbereien. Appreturanstalten). 
Anlqen zur Herstelluna von Schiebt· und Kasc:hierstoffen. Stoffdruckereien 

121 Stärkefabriken 
122 Fabriken zur Herstelluni von Pommes frit.es und Kart.offtlchips; Anlacen zum 

Rösten von Nüuen 

123 Schokoladenfabriken mit Kakaoröstereien 

124 Anlagen zur Trockenmilcherzeuauna 

125 Kaffeeröstfabriken 

128 Hefefabriken 
127 Brauereien und Brennerelen 

128 GetränkeabfüllaDl ... n (") 

128 Z.itun1upeditionen (") 

130 Betriebe zum Umschlac ani'erer Oütermenpn und Schrottplätze 



Absu.,ds- A.b.st.and 
klasse m m 

VII 200 

• 

VIII 100 

• 

L!d. 
Nr. 

~tnebsa.n 

131 Autobusun~rnehmen. Gu~rkraftwarenbetnebe. Autohofe sowae Betriebshofe 
der Müllabfuhr und der Autobusverkehrsbetriebe (•) 

132 Speditionsbetriebe mit Reinirunr von Fahrzeugbehältern 

133 Speditionsbetriebe •tut etrenem LAcer. MöbeispedttJonen und -transportbetrtebe. 
Lagereten (•) 

134 Kläranlagen 

135 Müllum.ladelt&tionen 

138 Anlaren :Nt Herat.ellunr von Gip~erzeucniuen für Bauzwecke 
137 Masc;hinenlabriken und Härtereien 

138 Anlaren zum Bau von Krattfahrzeuckaro~~erien und -anhiinrem 
13g Automatische Autowuctutrallen (") 

140 Anlagen zur Hers~llunr von Kabeln un~r Verw1!ndunr von Bitumen 

141 Anlagen zur Hers~llunc von Schlöasern und Beschläaen (ohne Gießereten) 
142 Anlagen zur Herstelluni von Schleifmitteln und -schetben 

143 Anlar.en zur Hers~llunc von Möbeln. Kis~n und Paleuen au. Holz und sonsu
gen Holzwaren außer Polsterrestallen und Polstermobein 

144 Mühlen 
145 Futtermit~lfabriken 

148 

147 

Brotfabriken und Fabriken zur Herstellune von Dauerbackwaren 

Fleischwarenfabriken 

148 Räuchereien 
14g Geflügelschlech~reien 

!50 Milchverwertunrsanlacen ohne Trockenmilcherzeucunc 

!51 Margarine- und Kunstspeisefettfabriken 

152 Fabriken für Konserven und Gefrierkost 

153 Speisewtirzefabriken 

154 Großktihlhiiuser 

155 Mä1zereien 

158 Zimmereien (•) 

!57 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachuni (") 

!58 
15g 

Anlagen zum Bootsbau 
Kraftfahrzeu1-Reparatu!"W1!rkstitten 

160 Betriebe des Fernseh-. Rundfunk-. Telefonie-. Tele1raphie- und Elektrolerät.e
baus sowie der sonstirenelektronischen und feinmechanischen Industrie 

181 Anlagen zur Herstelluni von Kabeln un~r Verwendung von Kunststoff 

162 Anlagen zur Herstellung von Schneidwaren und Bes~ken sowte Werkzeugen 
(ohne Hammerwerke) 

163 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien, Schleifereien in geschlossenen Hallen 
184 

165 

168 
167 

188 
16g 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

178 

177 
178 
ng 
180 

181 

182 

Anlagen zur Konfektionierune von pharmazeutischen Erzeugnissen 

Anlagen zum Mischen und Abfüllen von Seifen. Wasch- und Reinigungsmit~ln 
Anlagen der Farbwarenindustrie 

Anlagen zur Hers~llung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolhar
zen 

Anla1en zur Runderneuerung von Reifen 

Tischlereien und Schreinereien 
Anlacen zur H....WllUJII YOil Büntellwarell 

Tapetallfabrikell 

Druckereien obae RotaaioMClruck 
Fabriken zur H-=:&::' Ltclerwarea. KoU.nt \llld Tucbell. HaDibchuhma-
chereiell und Sch . · 
Anlacen zur HentellUJII voll ReillpiDD8toffeD. Industriewatte \llld PutzwoU. 
Spinnereieil \llld Webereieil 

Kleiderfahrikft Wld ADJacn zur RentallUDI YOil Tatili .. 
Betriebe zur HentellUJII YOil Ferügericbtell 

Anlacell zur HentellWll voll Eaic WMl Sea.f 
Bauhöfe 

Autol&dderereien 

Großwäschereieil und po8e cbembcbe ~ 

TaxiuntentehmeDIDit eilellet' Fabneupartuac 



:,;...;..-~ 

;'\usnahmen für die in den Abstandsklassen I :1.500 m) bis V (500 m) qenannten 
Betriebe oder Betriebsarten sind zuqelassen. wenn im Einzelfall durch 
technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkunq (z.B. Verzicht auf 
Nachtbetrieb) die Emissionen so weit beschränkt werden, daß sie mit denen 
von Betrieben aus den Abstandsklassen VI bis VIII verqleichbar sind und nicht 
zu schädlichen Umwelteinwirkunqen in den schutzbedürftiqen benachbarten 
\Vohnqebieten führen können. Gemeint ist der Abstand zwischen der 
jeweiligen Betriebsgrundstücksgrenze und der nächstgelegenen zu 
schützenden Wohnnutzung in den Wohngebieten. 

Abn~Ad.~- Ab.t&M 
klaue inm 

1 500 

II 1 200 

Il1 1000 

lV 800 

Ud. 
Nr. 

2 

3 
4 
5 

8 
7 

8 

a 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
1i 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 

Ko~ 

Betriebe zu.r e~ Hft'ltlllhmc- Quooaa. M•np• Karb6dea, Ko-
runclii.L -'e YOII Ferrolecierwspa 
Erd&lraf!lMrin mit cbem.lxhec Wei~tuq 
Fabrücn der chemi8cbell lncil&.ltrie mit mebr als 10 PradukdoaM"'•.-
Anl.acn &\Ir HerswUuq von ViakOMkuud&Mna 

Hochofellwerke 

Stahlwerke (&::;r-jDOIIUUil Stahlwerke mit Lieh~ UAW 50 t o..amt-
abatichpwicht) ") 
Etdölra!ftDeriell ohu chemixhe Weitei"Yenrbeituq 

Eruinteru.l ... ll 
Fabnken zur HerawUunc VOll Bet.oaforma---~ ~ laa ,....._ 
(") 

Anlacea &\Ir Kohlewra&a\lllC 
Blei·. Zink· uncl Kl&pierenbüu.ea 

AJWIWUWDhüU.U 
Anl ... ll &\Ir Hemeuunc voll Ei.Mil- l.lllcl St.&hlkoutruktioMD 1m Fre~ea (") 
Anl.acn &\Ir HentaU\IIll von St.&hlbehlltarD im Freiea (") 
Anl ... ll zum Bau von Schifflkörpem aus Metall im Freiea (") 
Fabriken der cbemilcbea lllclustrte mit höch.ltena 10 Prociuluioneal.,.. 
Anlqea &\Ir HerneUune von Schwefelkohlena\Off 
Tierkörperwrwertullpalllqen. ADI ... n &\Ir V erarbeitunc von äerillcbeft AbfiU· 
I eil 

Muaentierhaltuq.IOWeit pnehmiCUftlapftic:htic nach BlmSc:bG, aber mehr als 
100000 St\ick Mutpflüpl unclloder lApbeRMil oder 2000 Schweiae 
Zementfabriken 
Anl ... n &\Ir Aufbereitune uncl zum BNRMil von Kaikatein 
Schlackellaufbeniblnpaal .... 
Kraftwerke (Kotüe, ÖL Gu) ab 2 TJ/h (CL 210 MW) (") 

Stahlwerke mit LicbtbopDöfell unter 50 t Geumtabatichpwic:bt 

St&hlcieBereien 
MetalluauchmelzwerU(AJ~tuac) 

Automobil· uDd Motarndfabrikea __..Fabriken &\Ir HerateUUDIYOa Varbren· 
ftW\&IIIIGtorea 



Abstands- Abstand 
klasse tn m 

V 

~~ 

Ud. 
Nr. 

2V 
30 

31 
32 
33 
34 

35 

38 
37 
38 

3V 

40 

41 

42 
ta 

44 

45 
41 

47 

41 

48 

50 

51 
52 
S3 
54 

55 
58 
57 
58 

5V 
60 

81 
62 
83 
84 

85 
ea 
87 
88 

8V 
10 

71 

Betnebsart 

Anlacen zur Teerverwertunc 
Rußfabriken 

Anlacen zur Hernelluna von Mineraldünpr 

Sperrholz- sowie Span- und Holztuerplattenwerke 
Rübenzuckerfabriken 

Müllverbrennunaaanlacen für Ha~Umüll und ha~Umüllähnliche Ablille über 8 
Vh Durchaatz 

Massentierha_ltuna. soweit_aenehmirunaspfiichtia nach BlmSchQ, aber weniaer 
als 100000 Stück Mutcefluael und/oder Leaehennen oder 2000 Schweine 
ErzaulbereitunaaanJaaen 
Schotterwerke 

Anlaaen zur Herstelluna von Fertiabet.on und Mörtel 

Anl.,.n zum Kalz.illleNG. R6nen, Schmelzen oder Sintern miDera.Uac:her Stoffe 
einachbdlic:b Wineral- unci Glaafuerbentelll&lll 
Kraf\Werke (Kohle, ÖL Gu) unter 2 TJ/h (ca. 210 MW) (•) 

Uruspunwerke ala Freil~ über 110 kV Untanp&nDI&Ill (•) 

Warmwalzwerke uaci Rohrwerke eia.echließlich RohrboaenhentaUuna (•) 

Scbmiede-I&Dd H~e (•) 
KaltwalawerU (•) ' 

Eisen• und Te~ia über I t ScbmelzieiatuJII 
W ala• und Huuaerwerke Nr Leicbtme\alle (•) 

ADIAp.n zur Hentalll&lll voa EiMil· und Stahlkan.atnakUon.en in aachl.oe•nen 
Hallen (•) 

Anl.,.n zur HenatelluDt von ~a 

Anlapa zur Hentellwla UDd Vorferticwal von Damp&euein UDd Robrleitun,.n 
(•) 

Anlacen zur Hent.ellunc von Stahlbebllt.m in ae.chiouenen Halln (•) 
Anlacen zur Hentalluna von Bremabeläcen 
Anl.,.n zur Herstallune von Kohl•lektrocien 
Drahtlackierfabriken 

Einzelbetriebe der chemiKhen Grund.ftoffladustrie 

Anlaaen zur Hentalll&lll von Farbatollen (oraa.IWche Farbmittel unci Ptamenta) 
Anlacen cler pharmazeutilc:hen Gruadinduatrie 

Anlacen zur K~ntalluna 
Anlacen zur Herstellune von Kuastatoffteilen aua Phenolharzen 
Anlacen zur Herstallune von Kunstleder unci Kunstatoffbelicen 
Anlacen zum Belcbichten uncl Tränken mit Kunststoffen unter Verwenduna von 
Phenolbarzen 
Anlaaen zur Herstellune von teehaiKben Oien und Fetten 
Gla.sbütten mit muchineUer Glasherstalluna 

Holzimpräcnieranlapn unter Verwaneluna von Teerölen 
Papierfabriken (ohae Z.llulolehentellune) mit Holzschliff 
Grolllchlac:btb.äwler und Schlachthöfe 
Ölmühlen mit Raffinaeion 
Aulbereitunpanlecen Nr bitu.miaöle Strdenbauatoffe 
Schrotthanclelabetriebe mit Kabelabbrennöfen uncl Fall-rkeniiOWie Autover
wertunaabetriebe mit Verschro\tuftC uDci Shreckleranlapn 
AutokiDOa (•) 

Betriebshöfe Nr Strdenb&bnen (•) 
Deponien 



5.2 f-ür den als Immissionsschutz I gekennzeichneten Bereich werden zum Schutz 
gegen Lärmbelästigungen durch den l<fz-Verkehr auf der BAB A l Harnburg -
Lübeck passive Schallschutzmaßnahmen wie folqt festgesetzt (§ 9 (1) Nr. 24 
BBauG): 

a) r-·ür die nach § 9 (3) l BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für 
Betriebsinhaber urid Betriebsleiter wird festgesetzt, daß zu öffnende 
Fenster und Türen nicht an der der BAß zugewandten und den seitlichen 
Gebäudefronten anqeordnet werden dürfen. Das gleiche qilt für die 
seitlichen Gebäudefassaden. 

b) Fenster von Verwaltungs- und Sozialräumen dürfen an der der BAB 
zugewandten Seite von Gebäuden nur dann anqeordnet werden, wenn 
diese ein Mindestschalldärnmaß von 45 dß aufweisen und nicht geöffnet 
werden können. Entsprechende r-·enster an den Seiten der Gebäude 
müssen ein Schalldämmaß von mindestens 40 dß aufweisen. 

c) Lüftungsanlagen müssen die gleichen Mindestschalldämmaße aufweisen. 

d) Ausnahmen können von den unter Ziffer 5.2 a - c getroffenen 
Festsetzungen zugelassen werden, wenn durch Einzelnachweise ein 
ausreichender Schallschutz sichergestellt wird (z.B. durch Stellung der 
baulichen Anlagen, Riegelfunktion anderer Gebäude usw.) 

6. Flächen mit Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
sowie die Bindung für die Erhaltung(§ 9 (1) 25a und§ 9 (1) 25b BBauG) 

6.1 Innerhalb des nach § 9 (l) 25 a BBauG festgelegten Bereichs zwischen 
Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße und der hierzu parallel 
verlaufenden straßenseitigen Baugrenze ("Vorgarten") ist pro angefangener 
15 m Grundstücksbreite (gemessene Länge des jeweiligen Abschnittes der 
Straßenbegrenzungslinie) ein hochstämmiger Laubbaum in den Arten .--~
Spitzahorn, Bergahorn, Buche, Eiche, Kastanie oder Linde mit e 
Stammdurchmesser von mindestens 6 cm in 1,30 m Höhe zu pflanzen. 

Entgegen Ziffer 3.2 des Textes dürfen die vorgenannten 
ausnahmsweise bis zu 1/3 für notwendige Stellplätze befestigt und V"'"'·•'"' ... 
werden. 

6.2 Entlang den Erschließungsstraßen sind einseitig im Bereich der Parkst 
in einem Höchstabstand von 45 m untereinander Einzelbäume zu pfla 
(Arten und Größe siehe 6.1) 

6.3 Die in der Planzeichnung entlang der Bundesautobahn für die Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzten Flächen sind mit Gehölzen der 
sogenannten Eichen-Hainbuchen-Mischwald-Gesellschaft auf der Grundlage 
eines Bepflanzungsplanes, der die artspezifischen Pflanzabstände 
untereinander berücksichtigt, zu bepflanzen. 

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 (4) BBauG, § 82 (1) der Landesbauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.02.1983 (GVOBl. Schl.-H. S. 86) 

1. Werbeanlagen 



• 

1.1 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind 
Beleuchtunqsanlagen jeder Art sowie angestrahlte ,1\nlagen der 
Außenwerbunq, soweit sie den Verkehr auf der Autobahn beeinträchtigen, 
unzulässig. 

2. Einfriedigungen 

2.1 Im Industriegebiet sind Einfriedigungen an den Verkehrsflächen bis 0,50 m, 
für Baugrundstücke untereinander bis 2,00 m Höhe, zulässiq. 

2.2 Einfriedigungen an den Verkehrsflächen, die auf oder hinter den vorderen 
Baugrenzen errichtet werden, sind bis 2,00 m Höhe zulässig. 

2.3 Ausnahmen können von den unter II. 2.1, l. Halbsatz getroffenen 
Festsetzungen an der Verkehrsfläche bis zu 2,00 m und für Einfriedigungen 
auf der seitlichen Grundstücksgrenze (gemeinsame Grenze zweier 
Baugrundstücke untereinander) bis zu maximal 4,00 m Höhe zugelassen 
werden, wenn die ·betriebliche Notwendigkeit (z.B. besondere 
Sicherheitsbedürfnisse) nachgewiesen wird. (§ 67 (1) LBO Schl.-H.). 

111. Nachrichtliche Übernahmen 

l. Bauliche Einschränkungen im Bereich von Hochspannungsleitungen (§ 9 (5) 
BBauG). 

1.1 Für Bauten, die innerhalb der nachrichtlich übernommenen Fläche des 
Sicherheitsstreifens der Hochspannungsleitung errichtet werden sollen, sind 
besondere bauliche Vorkehrungen und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. 
Zwecks Festsetzunq dieser Vorkehrungen und Maßnahmen ist der 
Energieträger während des Baugenehmigungsverfahrens einzuschalten 
(Stadtwerke Lübeck und Preußen-Elektra). 

2. Schutzabstände (§ 9 (6) BBauG) 

2.1 Waldschutzabstand nach § 32 (4) LWaldG i.V. mit § 3 der Landesverordnung 
zum Schutz der Wälder, Moore und Heiden. 
Innerhalb des gekennzeichneten Waldschutzabstandes ist aus Gründen der 
Gefährdung durch Windbruch und Waldbrände die Errichtung von Gebäuden 
und nach der Brandlast oder Brandempfindlichkeit vergleichbaren baulichen 
Anlagen unzulässig. Die Abstandsflächen sind von Aufforstungen, sonstigem 
leicht entflammbaren Bewuchs und von brennbaren Stoffen freizuhalten, die 
Feuerbrücken bilden können. 

2.2 Schutzabstand zur BAß 
Gemäß § 9 (1} Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen in einer Entfernunq bis 
zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Fahrverkehr vorgesehenen 
befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeder Art sowie AbgrabungEm und 
Aufschüttungen größeren Umfanges nicht vorgenommen werden. 


